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Bekanntmachung:
Verkauf, Aufbewahren und Abbren-

nen von  pyrotechnischen Gegenständen 
 (Feuerwerkskörpern) der Kategorie 2

1. Verkauf und Aufbewahren von pyrotechnischen Gegenständen

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 (klassisches Silvester-Feuer-
werk) dürfen normalerweise nur in der Zeit vom 29. – 31. Dezember 2017 
dem Verbraucher feilgeboten oder überlassen werden. Da Silvester dieses 
Jahr auf einen Sonntag fällt, ist ein Überlassen bereits ab dem 28. Dezem-
ber 2017 zulässig. 

Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen pyrotechnische 
 Gegenstände der Kategorie 2 nicht aufbewahren.

Sind pyrotechnische Gegenstände verschiedener Kategorien zu einem 
 Sortiment vereinigt, so darf dieses anderen nur nach den für die Gegen-
stände der höchsten Kategorie geltenden Vorschriften überlassen werden. 
Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien 1 und 2 dürfen an den 
 Verbraucher nur in kleinsten Verpackungseinheiten oder in größeren Ein-
heiten, die mehrere kleinste Verpackungseinheiten enthalten, vertrieben 
oder ihm überlassen werden, soweit die vorgeschriebene Gebrauchsanwei-
sung nicht auf dem einzelnen Gegenstand angebracht ist.

Pyrotechnische Gegenstände dürfen an den Verbraucher, ausgenommen im 
Versandhandel, nur in Verkaufsräumen vertrieben und anderen überlassen 
werden. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1 dürfen auch außer-
halb von Verkaufsräumen vertrieben und überlassen werden.

In Verkaufsräumen dürfen pyrotechnische Gegenstände – ausgenommen 
Knallbonbons – nur in geschlossenen Schaukästen ausgestellt werden. Dies 
gilt nicht, wenn die pyrotechnischen Gegenstände eine ein- oder mehrseitig 
durchsichtige oder eine in sicherheitstechnischer Hinsicht gleichwertige
Verpackung haben und diese von der Bundesanstalt als unbedenklich 
 bescheinigt worden ist. Jede kleinste Verpackungseinheit ist mit der Nummer 
der Bescheinigung zu versehen.

2. Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen nur am 31. Dezember 
(Silvester) und am 01. Januar (Neujahr) abgebrannt werden.

Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen pyrotechnische 
 Gegenstände der Kategorie 2 auch am 31. Dezember und am 01. Januar 
nicht abbrennen.

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern 
ist verboten.

Ebenso dürfen

–  pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in der Nähe von Gebäuden 
oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, auch am 31. Dezem-
ber und 01. Januar,

–  pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 mit ausschließlicher Knall-
wirkung in dichtbesiedelten Wohngebieten am 31. Dezember vor 18 Uhr 
und am 01. Januar nach 01 Uhr

nicht abgebrannt werden.

Für die Lindauer Insel mit ihrer historischen Bausubstanz und der engen 
Bebauung bedeutet dies faktisch in den meisten Bereichen ein Verbot, 
 Feuerwerksraketen und Böller abzubrennen. Ansonsten ist große Vorsicht 
geboten. Durch Raketen, Böller und Funkenflug besteht ein verstärktes 
 Risiko von Bränden. 

Auch wenn eine flächendeckende Überwachung dieser Gebote nicht mög-
lich ist, wird an die Eigenverantwortung appelliert. Jeder muss sich darüber 
im Klaren sein, welche Risiken bei Nichtbeachtung der o.g. Sicherheitsvor-
schriften bestehen und dass er haftungsrechtlich belangt werden kann, 
wenn durch sein Feuerwerk ein Brand entsteht.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, die gekauften Feuerwerkskörper bis Silvester an einem 
sicheren und für Kinder nicht zugänglichen Ort aufzubewahren. 

Brandgefährdete Gegenstände sollten in der Silvesternacht weggeräumt 
bzw. Balkon und Terrasse leer geräumt und Fenster, insbesondere Dach-
fenster geschlossen werden. 

Es dürfen nur Feuerwerkskörper verwendet werden, die vom Bundesamt für 
Materialprüfung (BAM) mit Prüfnummer zugelassen wurden. Die Zulassung 
durch das BAM bedeutet nicht, dass die Feuerwerkskörper ungefährlich 
sind, sondern lediglich, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
handhabungssicher sind. 

Achten Sie beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf die einschlägigen 
Gebrauchshinweise und Sicherheitsbestimmungen/-abstände. Nehmen Sie 
insbesondere bei größeren Menschenansammlungen Rücksicht auf Dritte 
und feuern Sie nicht Böller unkontrolliert in die Menschenmenge.

Nähere Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung, Ordnungsamt, Bregenzer 
Straße 12, Tel. 918-310.

Lindau (B), 06.12.2017 
STADT LINDAU (BODENSEE)  
gez. Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

Amtsblatt Stadt Lindau
 (Bodensee)




